
Spielplätze in Berlin 
Neukölln

Spielplatz meiner Kindheit  
Lieblingsspielplatz: Spielplatz am Blaschkopark in Neukölln 
Als Kind bin ich mit meiner Familie jedes Wochenende am 
Blaschkopark Picknicken gegangen. Es gibt einen Wasserspielbereich, 
Rutschen und Sandkästen. Der Spielplatz wird wegen der großen 
Kletteranlage mit Dracula drauf auch „Dracula Spielplatz“ genannt. 
Diese Anlage gab es zu meiner Kindheit noch nicht. Neben den vielen 
Spielgeräten gab es auch viele Kinder, mit denen ich gerne gespielt 
habe. Mein Lieblingsgerät war die Schaukel.  Ich hatte das Gefühl 
Fliegen zu können und konnte meine Gedanken freien Lauf lassen.



Spielplatz auf der Schillerpromenade 
Schillerpromenade 13, 12049 Berlin

Dieser Bereich ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. 
Es gibt Möglichkeiten zum Balancieren, Klettern und 

Hüpfen . Koordination, Motorik und Bewegung 
werden angeregt. 

Die Seilbahn wird am meisten von den Kindern 
benutzt. 

Kritik: Es liegt viel Müll auf den Spielplatz und er 
wird oft als Ort zum Drogenkonsum benutzt.

Der Bereich ist für kleine Kinder von 0-3 Jahren 
geeignet. Hier gibt  es eine Rutsche und Geräte, 
mit denen die Kinder auf vielseitiger Weise mit 
den Sand experimentieren können. Besonders 
die motorischen Fähigkeiten der Kleinkinder 
werden hierdurch gestärkt.



Spielplatz „1001 Nacht“  
 Im Volkspark Hasenheide, 10965 Berlin 

Der Spielplatz präsentiert die 
Vielfältigkeit Berlins und ist 

für verschiedene Altersstufen 
geeignet. Neben den 

Spielplatz kann man im 
Volkspark Hasenheide Tiere, 

wie Hasen und Ziegen 
besuchen.

Befragung über 
WhatsApp:           
7 von 8 Mütter 
empfehlen den 
Spielplatz



„ Das ist mein 
Lieblingsspielplatz, weil hier 
Aladdin ist und ich kann 
dann zaubern.“ (Z.,5 Jahre)

Der Spielplatz bietet besonders Kindern, die sich in der „magischen 
Phase“ befinden, die Möglichkeit zu Fantasieren und ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen.  Im Rollenspiel werden die sozialen 
Kompetenzen, wie Toleranz und Empathie der Kinder gestärkt. 
Auch die Sprach- und Ausdrucksfähigkeiten sowie die Bewegung 
werden hierdurch gefördert. 



Allgemeiner Spielplatz  
Mahlowerstraße 29, 12049 Berlin 

„Der Spielplatz hat einen großen Sportplatz, den besonders Jugendliche aus der Umgebung gern 
nutzen.“ (T., Mutter, gegenüber vom Spielplatz wohnt) 

Kritik einiger Mütter: Der Spielplatz liegt direkt an einer oft befahrenen Hauptstraße.



Gesetzliche Qualitätskriterien für Spielplätze

Gesetz über öffentliche Kinderspielplätze  
(Kinderspielplatzgesetz)  

in der Fassung vom 20. Juni 1995 

                                                
                                                                 § 1 Grundsatz 

 Um Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln, und um     
 soziales Verhalten zu fördern, sind nach Maßgabe dieses Gesetzes öffentliche Spielplätze anzulegen und   
 zu unterhalten sowie die bestehenden öffentlichen Spielplätze weiterzuentwickeln. 

                                                                         § 4 Bedarf 

(1) Für die Bemessung des Bedarfs an öffentlicher Spielplatzfläche gilt je Versorgungsbereich ein Richtwert 
von 1,0 m² nutzbarer Fläche je Einwohner. 

                                                   § 8 Spielplatzarten und Spielplatzgrößen 
  
(1) Für die einzelnen Spielplatzarten gelten folgende Richtwerte: 

1. Kleinkinderspielplätze 150 m² nutzbare Spielfläche 
2. Allgemeine Spielplätze 2 000 m² nutzbare Spielfläche 
3. Pädagogisch betreute Spielplätze 4 000 m² nutzbare Spielfläche 

                                           § 9 Beschaffenheit und Ausstattung der Spielplätze 

(1) Spielplätze sollen mit einem vielseitigen, möglichst ganzjährig nutzbaren Spielangebot angelegt werden. 
Das Angebot soll den verschiedenen Altersgruppen gerecht werden. Die Bedürfnisse behinderter Kinder sind 
zu berücksichtigen. 

(2) Spielplätze sollen bei ausreichender Größe in verschiedene Spielbereiche gegliedert werden. 

(3) Für pädagogisch betreute Spielplätze sind Spiel-, Werk- und Abstellräume sowie Sanitäranlagen 
bereitzustellen. 

                                                   § 10 Unterhaltung und Überprüfung 

(1) Spielplätze sind in benutzbarem und hygienisch unbedenklichem Zustand zu erhalten. Sie sind 
regelmäßig auf ihre Betriebs- und Verkehrssicherheit zu überprüfen. Festgestellte Mängel sind zu beseitigen.


